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Beratungsfolge Abstimmung 

Gremium öffentlich Sitzungsdatum Ja Nein Enth. 

Hauptausschuss Ja 16.03.09    

Gemeinderat Ja 30.03.09    

 

Verlegung des verkaufsoffenen Sonntags auf den 8. November 2009 

 

I.   Beschlussantrag 

Der verkaufsoffene Sonntag wird wegen Allerheiligen auf den 8. November 2009 verlegt, abwei-

chend von der Satzung über die Freigabe eines Sonntags für den Verkauf von Waren anlässlich 

der „Biberacher Filmfestspiele“ in den Jahren 2007 bis 2011. 
 

 II.  Begründung 

Der Gemeinderat hat am 23.04.2007 eine Satzung über die Freigabe eines Sonntags für den Ver-

kauf von Waren anlässlich der „Biberacher Filmfestspiele“ in den Jahren 2007 bis 2011 erlassen.  

 

Gemäß dieser Satzung dürfen in der Stadt Biberach (ausgenommen die Ortsteile Mettenberg, 

Ringschnait, Rißegg und Stafflangen) aus Anlass der „Biberacher Filmfestspiele“ die Verkaufsstel-

len des Einzelhandels in den Jahren 2007 bis 2011 jeweils am Sonntag der jährlich Anfang No-

vember stattfindenden Filmfestspiele von 13.00 bis 18.00 Uhr geöffnet sein. 

 

Die Filmfestspiele finden in diesem Jahr vom 28. Oktober bis 1. November statt, so dass der ver-

kaufsoffene Sonntag auf Allerheiligen fallen würde. Zwar sprechen weder das Feiertagsgesetz 

noch das Ladenöffnungsgesetz grundsätzlich dagegen, aber im Hinblick auf die Bedeutung dieses 

Feiertags soll der verkaufsoffene Sonntag, abweichend von der Satzung, um eine Woche verscho-

ben werden. Der verkaufsoffene Sonntag soll deshalb am 8. November 2009 stattfinden. 

 
 

Fesseler 

Anlagen 
Sonn- und Feiertagsgesetz 
Ladenöffnungsgesetz 
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